
D2.1-01A 
12.12.2016/Fassung 17.10.2018 

Gemeinde Niederglatt | Grafschaftstrasse 55 | 8172 Niederglatt | Tel. 044 852 20 40 | Fax 044 850 05 08 | www.niederglatt-zh.ch 1/1 

Merkblatt 

 

Sie sind neu in die Gemeinde Niederglatt gezogen 

 

 

Bitte melden Sie Ihren Wohnungswechsel persönlich innert 14 Tagen nach dem Umzug bei der 

Einwohnerkontrolle Niederglatt, Grafschaftstrasse 55, 8172 Niederglatt. 

 

Bei Schweizer Bürger/-innen benötigen wir folgende Unterlagen: 

- Heimatschein 

- evtl. Familienbüchlein oder Familienausweis 

- Wohnungsausweis oder Mietvertrag 

- CHF 20.00 Anmeldegebühr pro erwachsene Person 

- Krankenkassenkarte (aller Familienmitglieder) 

 

Bei ausländischen Staatsangehörigen benötigen wir folgende Unterlagen: 

- Pass (bei EU/EFTA Staatsangehörigen genügt auch die Identitätskarte) 

- Ausländerausweis (sofern vorhanden) 

- Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung (sofern vorhanden) 

- Wohnungsausweis oder Mietvertrag 

- CHF 20.00 Anmeldegebühr pro erwachsene Person 

- Gebühren für das Migrationsamt (Diese sind je nach Art der Bewilligung verschieden) 

- Krankenkassenkarte (aller Familienmitglieder) 

- Zivilstandspapiere (Ehepapiere und Geburtsscheine der Kinder) 

 


